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±        Störung von Vögeln in der 
        Fortpflanzungszeit möglich.                K1

        Tötung oder Verletzung von Reptilien 
        durch die Baumaßnahme möglich. K2

        Verlust von Einzelbäumen (als Nist-    
        platz Ansitzwarte für Vögel)K3

        Schädigung von Gehölzen in      
        unmittelbarer Nähe zum Baufeld oder 
        zur Baustelleneinrichtungsfläche 
        möglich.
K4

        Schädigung von Wiesenflächen und   
        Böden im Baufeld.K5

        Schädigung von Gewässern durch      
        Stoffeintrag möglich. K6
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Zeichenerklärung

Bestand-Biotoptypen

Ruderaler Saum (Neophytenaufwuchs)

Boeschungshecke
Brachfläche der Grünanlage
Garten

Graben, naturfern

Strauchhecke
Wege, Flaechen, befestigt
höherwüchsige Grasfläche (Fettwiese)

Gebaeude

!. Einzelbaum (Erhalt)
Einzelbaum (Rodung)

Arten der Einzelbäume                           Stammumfang
PN  Peka-Nuss (Carya ill inoinensis)                     180
RK  Ross-Kastanie (Aesculus hippocastaneum)  300
WL  Winterlinde (Tilia cordata)                              150
TW Trauerweide (Salixhybride)                             390
Pl    Platane (Platanus hybrida)                             340
BA  Bergahorn (Acer pseudoplatanus)                  160
SE  Stieleiche (Quercus robur)                              230

Sonderstruktur (Erdhaufen)

Städtebauliche Planung
Gebäude
Stellplätze

Abriss/Rückbau

!B

Geltungsbereich

Verwallung
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Zeichenerklärung

Freifläche

Gebäude
Gebäude Bestand
Parkplatz
Spielplatz

Verkehrsfläche

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 
20 BauGB 
Entlang der westlichen und südlichen Grenze des Geltungsbereichs besteht ein 10 m breiter Streifen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft. Dieser verläuft im südlichen Bereich zu Teilen auf privaten Grundstücksflächen 
(3 m Breite). Entlang der westlichen Grenze ist der Gehölzstreifen entlang der Flugplatzstraße zu erhalten. Zusätzlich zum Erhalt 
der Gehölzreihe werden folgende Maßnahmen festgesetzt um die ökologische Wertigkeit des Gebietes zu erhöhen. 
 

 Maßnahme M1 - Gestaltung Uferbereich Kanzgraben / Ansaat Feuchtwiese 
- Der Uferbereich des Kanzgrabens ist naturnah zu gestalten. Hierzu sind die Uferflächen in unterschiedlichen 

Ausformungen und Neigungen auszubilden.  
- Die technischen Arbeiten zur Herstellung des Geländes sind auf Grund der ökologischen Sensibilität nur innerhalb der 

Vegetationsruhe (Monate Oktober bis März) durchzuführen. 
- Bestehende Vegetationsstrukturen sind weitest möglich zu erhalten. Hiervon ausgenommen sind neophytenreiche 

Bestände. Invasive Arten wie Springkraut, Goldrute und Robinie sind im Zuge der Maßnahme nachhaltig zu entfernen.  
- Im ersten Jahr sind 2 Schröpfschnitte durchzuführen, um unter anderem das Aufkommen und die Ausbreitung des 

invasiven Springkrauts zu unterdrücken. 
- Die Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist mit einer 

Feuchtwiesenmischung (regionales Saatgut mit min. 50 % Kräuteranteil) einzusäen. 
- Die Fläche ist durch eine 1-bis 2-schürige extensive Mahd oder extensive Beweidung zu pflegen. Der erste Schnitt ist 

Ende Juni, der zweite Schnitt ab September durchzuführen. 
- Die Maßnahme erfolgt im direkten Anschluss an die Fertigstellung des Korridors im Frühjahr. 

 
 Maßnahme M2 - Neupflanzung von heimischen, standortgerechten Gehölzen 
- Im Gewässerentwicklungskorridor sind standortgerechte heimische Gehölze zu pflanzen.  
- Pflanzenarten: Arten des Bach-Erlen-Eschenwaldes und des Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwaldes: 
- Hochstamm: Schwarzerle, Esche, Traubenkirsche 

Heister: Schwarzpappel, Stieleiche 
Strauch: Ohrweide 
Pflanzqualität: Sträucher, Str, 2xv 60-100 o.B., Heister, Größe 125-150 cm, 2xv, o.B. und Hochstämme, StU 10-12, 3xv, 
m.B. 
 

 Maßnahme M3 - Eingrünung / Bepflanzung der Retentionsmulden 
- Das im Plangebiet auf versiegelten Flächen anfallende, unverschmutzte Niederschlagswasser, das nicht als 

Brauchwasser genutzt werden kann, ist über Retentionsmulden abzuleiten. 
- Diese Bereiche sind als Flächen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser i. V. mit Flächen und Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im Geltungsbereich festgesetzt. 
- Innerhalb dieser Flächen ist die Anlage von offenen, grasbewachsenen Gräben zur Ableitung des Niederschlagswassers 

sowie die Anlage von Wegen zulässig. Die Flächen sind wie folgt zu entwickeln: Initialansaat mit einer standortgerechten 
Gräser-/Kräutermischung (Regionalen Feuchtwiesenmischung mit min 50 % Kräuteranteil) sowie lockere 
Gehölzpflanzung (max. 10% der Fläche) mit standortgerechten und heimischen Gehölzen (Pflanzen gem. Artenliste). Die 
Flächen sind, soweit entwässerungstechnisch möglich, extensiv zu pflegen (1- bis 2-mal Mähen pro Jahr und Abfuhr des 
Mahdguts); stellenweise kann auch eine freie Vegetationsentwicklung zugelassen werden. 

 
 V4 - Erhalt / Sicherung der Eidechsenhabitate 

Um Beeinträchtigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zauneidechse und somit die Erfüllung von 
Verbotstatbeständen des §44 BNatschG zu vermeiden ist die an der östlichen Grenze des Plangebietes gelegene 
Verwallung dauerhaft zu erhalten und während der gesamten Bauzeit durch einen Bauzaun zu sichern.  
 

 C1 - Habitatverbesserung - Anlage von Eidechsenhabitaten (Sandhügel / Steinhaufen)  (CEF-Maßnahme; Zielart: 
Zauneidechse) 
Die Fläche östlich des Kasernengebäudes ist eine Ruderalfläche mit kleinräumiger Lagerung von Erdaushub, 
Palettenstapel, etc. sowie vegetationsarmen Kleinstrukturen und besitzt somit gute Habitatbedingungen. Zum Ausgleich 
des Eingriffs in diese Habitate sind südlich des Altenheims, entlang der dort verlaufenden Böschung, 3 Stein-/Sandhaufen 
zu errichten, welche der Zauneidechse als potentieller Ausweichraum dienen sollen. Diese Strukturen werden auf einer 
kurzrasigen Fläche, entlang der bestehenden Verwallung hergerichtet. Die Aufschüttungen sind jeweils mit einer 
Mindestgröße von 2x5 m herzustellen. Gleichzeitig ist der umgebende Boden ca. 40 cm tief mit sandigem Substrat 
anzureichern, so dass gute Eiablagebedingungen gegeben sind. Die baulichen Maßnahmen sind zwischen September 
und Mai vor der Bauausführung auszuführen. 
Die Flächen sind dauerhaft von Verbuschung freizuhalten. Im zweijährigen Turnus sind die Steinstrukturen von eventuell 
aufkommenden Gehölzen wie Brombeeren etc. zu befreien. 
Die zu schaffenden Strukturen dienen der Zauneidechse als Sommerhabitat, Überwinterungs- und Eiablageplatz. 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 (1) Nr. 25a BauGB / 
Gestalterische Festsetzungen gemäß § 88 (1) LBauO i. V. m. § 9 (4) BauGB 
 
Eingrünung 
Straßenbegleitende Gehölze 
Im Straßenraum und auf den Park-/Stellplätzen sind großkronige Laubbäume zu pflanzen. Die Standorte werden im Rahmen der 
Ausführungsplanung festgelegt. Es ist je sechs Parkplätze ein Baum zu pflanzen. 
Mindestqualität Sträucher: Strauch verpflanzt, 175-200 cm. 
Mindestqualität Bäume: Hochstamm 3xv mB StU 10-12 
Der Anteil an Bäumen in der Gehölzpflanzung sollte zwischen 5 und 10 % liegen.  
Pflanzausfälle, abgestorbene oder kranke Bäume sind spätestens in der darauffolgenden Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen. 
 
Erhalt von Gehölzen 
Die Gehölzreihe westlich des Kanzgrabens ist während der Arbeiten zu sichern und dauerhaft zu erhalten (s. M1). Ebenfalls sind 
die Platane und die Winterlinde im Geltungsbereich gegen Beschädigung während der Arbeiten zu schützen (vgl. V5) und dauerhaft 
zu erhalten. Die Verkehrssicherheit ist im Vorfeld von einem Baumsachverständigen zu prüfen. 
 
Einfriedung 
Grundstückseinfriedungen sind nach folgender Maßgabe zulässig. 
Hecken und aneinanderschließende Gehölze gelten als Einfriedung. 
Die Pflanzung hat mit standortgerechten und heimischen Gehölzen und einem Pflanzabstand von 1,5 m x 1,5 m zu erfolgen.  
Es sind Sträucher und Bäume gemäß Artenverwendungsliste in Anlage 1 zu verwenden. 
Mindestqualität Sträucher: Strauch verpflanzt, 100 – 150 cm. 
Mindestqualität Bäume    : Hochstamm 3xv mB StU 10-12 
 
Nicht  überbaubaren Grundstücksflächen 
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht als Grundstückszufahrt, Stellplatz- oder Rangierfläche oder für 
sonstige zulässige Nutzungen benötigt werden, landschaftspflegerisch bzw. gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. 
Je 350 m² angefangene überbaute Grundstücksfläche ist auf den Baugrundstücken ein standortgerechter Laubbaum als 
Hochstamm zu pflanzen. 
 
Dachbegrünung /Installation von Solaranlagen 
Ebene oder schwach geneigte (< 20°) Dachflächen von Gebäuden und Carports sind mit Photovoltaikanlagen auszustatten oder 
alternativ mit Gräsern, Kräutern und Sedum-Arten zu begrünen und extensiv zu unterhalten.  
 
Beleuchtung 
Für die Straßenbeleuchtung sind ausschließlich streuungsarme LED-Lampen oder Natriumdampf-Drucklampen mit UV-armen 
Lichtspektren zu verwenden. 
 
Minimierung der Versiegelung 
Zur Minimierung der Versiegelung der nicht überbaubaren Freiflächen sind für Zufahrten, Wege, Stellplätze usw. ausschließlich 
wasserdurchlässige Materialien, wie bspw. breitfugiges Pflaster, Rasengittersteine oder Schotterrasen zu verwenden, soweit nicht 
nutzungsbedingt andere Beläge verwendet werden müssen.  
Soweit nicht betriebliche Belange zwingend eine andersartige Flächenbefestigung erfordern, gilt dies auch für die nicht ständig 
durch Schwerlast- oder PKW-Verkehr befahrenen Verkehrsflächen, Parkplätze und andere Befestigungsflächen. 
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